
Satzungsänderungsantrag 5: Amtszeit Hauptamtliche Diözesanleitung 

Bisheriger Formulierung Neue Formulierung Erläuterungen 

III. 2.3 Diözesanleitung 
III. 2.3.3 Amtszeit 
  
Die Diözesanleitung wird von der 
Diözesankonferenz für zwei Jahre gewählt. 
Sie beginnt mit dem Ende der 
Diözesankonferenz auf der*die Kandidat*in 
gewählt wurde und endet mit dem Ende der 2. 
ordentlichen Diözesankonferenz in der 
Amtszeit. 
  
Wird das Amt der Diözesanleitung 
hauptamtlich ausgeübt, kann die 
Diözesankonferenz den genauen Beginn der 
Amtszeit auf Antrag beschließen. Zudem 
kann die Diözesankonferenz bei Bedarf eine 
Verlängerung der Amtszeit um max. ein 
halbes Jahr auf Antrag beschließen. 

III. 2.3 Diözesanleitung 
III. 2.3.3 Amtszeit 
  
Die Diözesanleitung wird von der Diözesankonferenz für 
zwei Jahre gewählt. 
Sie beginnt mit dem Ende der Diözesankonferenz auf 
der*die Kandidat*in gewählt wurde und endet mit dem 
Ende der 2. ordentlichen Diözesankonferenz in der 
Amtszeit. 
  
Wird das Amt der Diözesanleitung hauptamtlich 
ausgeübt, kann die Diözesankonferenz den genauen 
Beginn der Amtszeit auf Antrag beschließen. Die 
ausscheidende hauptamtliche Diözesanleitung bleibt bis 
zum Amtsantritt ihrer*s Nachfolger*in geschäftsführend 
im Amt, maximal jedoch ein halbes Jahr über die 
reguläre Amtszeit hinaus. 

Der zweite Absatz in der linken Spalte 
wurde durch die Diözesankonferenz 2024 
beschlossen. Der zweite Satz (grau 
unterlegt) wurde vom 
Bundessatzungsausschuss abgelehnt, 
da eine Amtszeit nicht nachträglich 
verlängert werden kann. Die Dauer der 
Amtszeit muss vor der Wahl bekannt 
sein. Der gelb unterlegte Satz ist ein 
neuer Vorschlag, der mit der 
Bundesebene bereits abgesprochen ist. 

 


